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E  D  I  T  O  R  I  A  L  

Neue Probleme bei der Prüfung von Stiftungen 
 

Es ist üblich geworden, in Stiftungs-
satzungen aufzunehmen, dass der Jahres-
abschluss von einem Wirtschaftsprüfer (WP) 
geprüft werden und der Bestätigungs-
vermerk auch enthalten soll, dass das Stif-
tungsvermögen erhalten ist und die Stif-
tungsmittel satzungsgemäß verwendet wur-
den. Das entspricht den Landesgesetzen, die 
– wie zum Beispiel Art. 25 Abs. 3 BayStG – 
das WP-Testat zum Anlass nehmen, die 

stiftungsaufsichtliche Prüfung zu reduzieren. In den meisten Bundes-
ländern kann die Stiftungsaufsicht auch die Prüfung durch einen WP 
anordnen.  So weit, so gut. Nun hat sich aber die WP-Kammer (WPK-
Magazin 1/2005, S. 32) zu Wort gemeldet mit der Frage, in welchen 
Ländern Siegelungspflicht bei der Prüfung von Stiftungen besteht. 
WPs sind nämlich verpflichtet, ein Siegel zu benutzen, wenn sie in ih-
rer Berufseigenschaft aufgrund gesetzlicher Vorschriften Erklärungen 
abgeben. Die WPK schließt daraus zu Recht, dass die Siegelungs-
pflicht nicht etwa nur bei gesetzlich vorgeschriebenen Abschlussprü-
fungen besteht, wie zum Beispiel bei Aktiengesellschaften, sondern 
auch dann, wenn irgend eine gesetzliche Regelung die Prüfung vor-
schreibt, also auch im Fall der Landesstiftungsgesetze von Bayern, 
Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen (hier nur, wenn die Stif-
tung ein erwerbswirtschaftliches Unternehmen betreibt), Rheinland-
Pfalz und Schleswig-Holstein. Alle anderen Stiftungsgesetze, die die 
Prüfung in das Ermessen der Behörde stellen, lösen keine Siegelpflicht 
aus. Bis hierher wird der Stiftungsverwalter kaum Schlimmes arg-
wöhnen, hat er doch seine Abschlussprüfung auch bisher meist mit ei-
nem WP-Siegel versehen erhalten. Was er im Regelfall nicht weiß: 
Die Tücke liegt in der Neuregelung der §§ 57a ff. WP-Ordnung 
(WPO), durch die die Qualitätskontrolle für WPs, vulgo „Peer review“ 
genannt, eingeführt wurde. Danach müssen sich WPs im Abstand von  
 
 
 
 

 
 
drei Jahren einer Qualitätskontrolle durch andere – insoweit qualifi-
zierte – WPs unterziehen. Der Kontrolleur hat festzustellen, „ob die 
Grundsätze und Maßnahmen zur Qualitätssicherung nach Maßgabe 
der gesetzlichen Vorschriften und der Berufssatzung insgesamt und 
bei der Durchführung einzelner Aufträge eingehalten werden“. Hier-
über gibt der Kontrolleur einen Qualitätskontrollbericht bei der WPK 
ab. Darin hat er unter anderem zu erklären, dass mit hinreichender Si-
cherheit eine ordnungsgemäße Abwicklung von Prüfungsaufträgen 
gewährleistet ist, bei denen das Berufssiegel verwendet wird. Daraus 
folgt, dass alle gesiegelten Berichte der Kontrolle nach den obigen Kri-
terien unterliegen. Das löst im Regelfall eine Kostenfolge aus, die der 
WP an den Mandanten weitergeben muss. Es lässt sich leicht daraus 
der Schluss ziehen, dass gesiegelte Abschlüsse bei kleineren Stiftun-
gen das Maß der zumutbaren Kosten übersteigen. 
Welche Folgerungen ziehen wir daraus? 
Nicht gesiegelte Abschlüsse werden von der Qualitätskontrolle nicht 
erfasst. Also müssen im Interesse sparsamer Haushaltsführung die ge-
setzlichen Vorschriften über die behördliche Prüfung von Stiftungsab-
schlüssen geändert werden. Einfach wäre, in den genannten Bundes-
ländern die Prüfung in das Ermessen der Behörde zu stellen. Besser 
wäre, nach dem Beispiel des HGB zu differenzieren. Nur für mittlere 
und große Kapitalgesellschaften besteht Prüfungspflicht. Kleine Kapi-
talgesellschaften sind solche, die mindestens zwei der folgenden 
Merkmale nicht überschreiten: 
• 4.015.000 EURO Bilanzsumme 
• 8.030.000 EURO Umsatzerlöse 
• im Jahresdurchschnitt 50 Arbeitnehmer. 
Hieraus folgt, dass das Gesetz nur die Prüfung bedeutender Unter-
nehmen verlangt. Nur weil Landesstiftungsgesetze aufsichtliche Prü-
fung vorschreiben, sollte man kleine Stiftungen nicht mit gleichen 
Pflichten und Kosten belegen. 
Vorschlag: Die Stiftungsaufsicht muss nur prüfen, wenn das Stif-
tungsvermögen € 10.000.000,00 oder die Stiftungserträge 
€ 500.000,00 übersteigen.  
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